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Begründung 
 

zur 1. Änderung eines Teilbereichs innerhalb des Bebauungsplan Nr. 2 
"An der alten Försterei" in Neuenhofe 

nach §12 in Verbindung mit §13 BauGB - Vereinfachtes Verfahren 
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Einleitung 

 

Die Begründung zum Bebauungsplan für den Standort „An der alten Försterei“ der Gemeinde 

Westheide OT Neuenhofe vom 11.04.1998 soll für den Geltungsbereich der Änderung des 

Bebauungsplanes fortgelten, da der Bedarf an Bauplätzen in Neuenhofe unverändert besteht.  

Die baurechtlich gesicherten Gebiete in Neuenhofe sind im Wesentlichen ausgelastet. Der Bedarf 

wurde bisher zu einem großen Teil aus der eigenen Bevölkerung hervorgerufen und die Nachfrage 

nach Grundstücken durch Einwohner aus der Gemeinde ist nach wie vor gegeben. Würde die 

Gemeinde keine Angebote schaffen, wäre der Wegzug in andere Ortschaften die Folge. 

Mit der Änderung des Bebauungsplanes soll die bestehende Nachfrage, nach zurzeit nicht mehr 

vorhandenen Grundstücken in Neuenhofe, wieder gedeckt sowie die Wohnqualität und das Ortsbild 

verbessert werden. 

 

 

1. Räumlicher Geltungsbereich des Bebauungsplanes  

 

Am bestehenden Bebauungsplan „An der altern Försterei“ der Gemeinde Westheide OT Neuenhofe 

in der ursprünglichen Fassung vom 11.04.1998 in einer Größe von ca. 3,2ha wurde in den 

vergangenen Jahren der I. Bauabschnitt vollständig bebaut.  

Die Erschließung und der Verkauf der verbliebenen zwei Bauabschnitte bestehend aus den 

Flurstücken 1096 und 700/142 in einer Gesamtgröße von ca. 1,5ha wurden aufgrund der 

Auflösung/Abwicklung des Vorhabenträgers (Wredenhagen & Partner GmbH & Co. KG)  nicht 

weiter verfolgt.  

 

 

2. Lage und Topographie sowie hydrologische Beschaffenheit des Geltungsbereiches 

 

Hinsichtlich der ursprünglichen Begründung zu diesem Punkt hat sich lediglich die Tatsache 

verändert, dass es den Landkreis Ohrekreis nicht mehr gibt und sich das B-Plan Gebiet jetzt im 

Landkreis Börde befindet. 

 

 

3. Planungsrechtliche Voraussetzungen 

 

Auch der neue Flächennutzungsplan von 2016 sieht für das Plangebiet Wohnbaufläche (§1 Abs. 1 



1. Änderung des Bebauungsplan „An der alten Försterei “ Neuenhofe Begründung 
 

S L B  –  I n g e n i e u r b ü r o  f ü r  B a u m a n a g e m e n t                 S e i t e  3 | 12 
 

Nr. 1 BauNVO) vor, sodass noch immer die planungsrechtlichen Voraussetzungen gegeben sind. 

 

4.  Anlass, Sinn und Zweck der Aufstellung des Bebauungsplanes 

 

Anlass, Sinn und Zwecke aus der ursprünglichen Begründung bleiben grundsätzlich unverändert. 

Allerdings ist festzustellen, dass aktuell in Neuenhofe keine Bauplätze zum Kauf angeboten werden 

und eine nicht unerhebliche Nachfrage nach Bauplätzen besteht. 

Seit diesem Jahr gibt es für den verbleibenden Teil des Bebauungsplanes „An der alten Försterei“ 

einen neuen Vorhabenträger, welcher zeitnah die Erschließung, den Verkauf und die Bebauung der 

Wohnbaugrundstücke plant. 

 

 

5. Städtebauliche Rahmenbedingungen, Analyse der umgebenden Bebauung 

 

Da vor der Abwicklung des ursprünglichen Vorhabenträgers zum Teil angrenzende Flurstücke aus 

dem II. Bauabschnitt an die Eigentümer der Grundstücke des I. Bauabschnitts verkauft wurden, ist 

eine Umsetzung des ursprünglichen Bebauungsplanes nicht mehr sinnvoll. Darüber hinaus ist die 

ursprünglich geplante kleingliedrige Einteilung mit 25 kleinen Grundstücken (< 500m²) und 5 

Planstraßen weder zeitgemäß noch effizient. Es sollen bedarfsgerechte und der Nachfrage 

angepasste Bauplätze geschaffen werden. Durch die neue Einteilung werden nur noch 16 

Grundstücke (>800m²) und 2 Planstraßen erforderlich. 

Das eine Vergrößerung der Flurstücke sinnvoll ist, wird bei Betrachtung der tatsächlichen 

Bebauung des B-Planes an der Krugbergstraße ersichtlich, da hier die Meisten der Eigenheimbauer 

für die Errichtung ihrer Häuser zwei Grundstücke erworben haben. 

 

 

6. Der B- Planentwurf in erschließungstechnischer und städtebaulicher Hinsicht 

 

Die zuvor genannte neue Aufteilung der zukünftigen Flurstücke zieht natürlich die Veränderung der 

Verkehrsführung nach sich.  

So wird zukünftig der Hirschkopfweg von der Föhrbockstraße aus in West-/Ostrichtung 

(Einbahnstraßenverkehr) bis an die Grenze der Försterei (Flurstück 145/2) geführt und von dort aus 

in Südrichtung abbiegen und bis an die Forststraße geführt. Die meisten Grundstücke befinden sich 

nord- und südlicher dieser Straße.  

Der Luthenbergwerg wird entgegen der ursprünglichen Planung nicht mehr in Südrichtung geführt, 

sondern hinter dem Flurstück 1094 links in Richtung Osten abbiegen und nur noch als Stichstraße 

ausgeführt. Da sämtliche an diese Straße grenzenden neuen Grundstücke im Besitz des neuen 
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Vorhabenträgers verbleiben sollen, wird auf die Ausbildung eines Wendehammers am Ende des 

Luthenbergweges verzichtet. Die Ausbildung der Kurven ist so geplant, dass ein Sattelzug mit 

Anhänger diese umfahren kann.  

 

7. Der Bebauungsplan – Entwurf in baurechtlicher Hinsicht 

7.1. Art der Nutzung 

Reines Wohngebiet (WR) 

7.2. Maß der baulichen Nutzung 

- Grundflächenzahl 0,4  unverändert 

- Geschossflächenzahl 0,4  unverändert 

- Zweigeschossige Bauweise  Die ursprünglich eingeschossige Bauweise, wird den 

Bedürfnissen der aktuellen Zeit angepasst, da die Zweigeschossigkeit noch immer 

stark nachgefragt wird 

- Offene Bauweise  unverändert 

7.3. Stellplätze  unverändert 

 

 

8. Der Bebauungsplan – Entwurf in landschaftspflegerischer Hinsicht 

 

Die Änderung des Bebauungsplanes verringert zum einen die Versiegelung von Flächen durch 

Verkehrsflächen und zum anderen noch die Versiegelung von Flächen durch die Bebauung selbst. 

Auch wenn die Grundflächenzahl (GRZ) von 0,4 theoretisch zwar die bebaubare Grundstückfläche 

nach Änderung des Bebauungsplanes erhöht, wird in der Praxis die tatsächlich bebaute Fläche 

aufgrund der verringerten Grundstückszahl niedriger ausfallen, da ja 9 Häuser weniger gebaut 

werden. 

 
Gegenüberstellung: 
 
 
 Vorher Nachher Veränderung [%] 
Gesamtfläche 15.640 m² 15.640m² 0% 
Grundstücksflächen 13.240 m² 14.340 m² + 8% 
Verkehrsflächen (ca.) 2.400 m² 1.300 m² -46% 
Grundstücksanzahl 25 Stk 16 Stk -36% 
max. mögliche 
versiegelte 
Grundstücksfläche  
(GRZ 0,4) 

5.296 m² 5.736 m² +8% 

Versiegelte 
Verkehrsfläche 

2.400 m² 1.300 m² -46% 

max. mögliche 
versiegelte Gesamtfläche 

7.696 m² 7.036 m² -9% 
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Hinsichtlich der Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft 

wird der in der ursprünglich vorgesehene Planung vorgesehene Bereich an die zukünftige Grenze 

des neuen Bebauungsplanes „Försterei II“ des gleichen Vorhabenträgers wie in der 1. Änderung 

des Bebauungsplanes dargestellt verschoben. Inhaltlich bleiben die ursprünglichen Maßnahmen 

unberührt. 

 

9. Technische Ver- und Entsorgung des Geltungsbereiches 

 

Die technische Versorgung mit Wasser, Strom und Gas für den geänderten Planungsbereich bleibt 

unverändert. Da sich die Grundstückszahl und somit die Abnehmerzahl verringert, ist auch 

weiterhin die Versorgung über die bereits hergestellten und auf Grundlage der Ursprungsplanung 

dimensionierten Versorgungsleitungen sichergestellt. 

Gleiches gilt für die Schmutzwasserentsorgung, welche bereits hinsichtlich der Leitungsführung und 

Dimensionierung mit dem Abwasserverband „Untere Ohre“ abgestimmt wurde. 

Grundsätzlich soll auch weiterhin das Niederschlagswasser vor Ort auf den Grundstücken 

versickern.  

Lediglich das Niederschlagswasser der beiden neuen Straßen soll durch ein Kanalsystem über den 

am nördlichen Ende des Planungsbereiches befindlichen Feldweg auf das Flurstück 108/1, welches 

sich ebenfalls im Besitz des Vorhabenträgers befindet, geführt werden und dort über eine Mulde 

versickern. 

Die Herstellung des Telekommunikationsnetzes muss rechtzeitig mit der Telekom abgestimmt 

werden. 

 

 
10. Bodenordnende Maßnahmen 

 

Der durch die Änderung betroffene Teilbereich des Bebauungsplanes „An der alten Försterei“ 

handelt es sich um 2 Flurstücke die bereits durch den Vorhabenträger käuflich erworben wurden. 

Gleiches gilt für den Bereich des parallel neu beantragten Bebauungsplan „Försterei II“ des 

gleichen Vorhabenträgers, welcher gemeinsam mit dieser Planung zu betrachten wäre.  

Daher sind keine weiteren bodenordnenden Maßnahmen erforderlich. 

 

11. Erschließungskosten, Folgekosten und Lasten 

 

Auch in Bezug auf diesen Punkt ändert sich die Begründung der 1. Änderung des B- Plans nicht. 
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12. Hinweise für den Investor 

 

Auch in Bezug auf diesen Punkt ändert sich die Begründung der 1. Änderung des B- Plans nicht. 

 

13. Verfahrensdurchfürhung 

 

Durch die beabsichtigten Änderungen werden die Grundzüge der Planung nicht berührt, so dass 

ein vereinfachtes Verfahren nach §13 BauGB durchgeführt wird. 

Dementsprechend können folgende Vereinfachungen des Verfahrens erfolgen: 

• keine frühzeitige Beteiligungen nach § 3 Abs.1 und § 4 Abs.1 BauGB 

• Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 

Belange (TÖB) innerhalb angemessener Frist gemäß § 3 Abs.2 und § 4 Abs.2 

BauGB 

• keine Umweltprüfung, Umweltbericht nur für Teilaufhebung 

 

 

 
Aufgestellt: 
Stefan Ludwig (Dipl.- Bauing. FH) 
 
Neuenhofe, 02.2020 
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Anlage: 
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